
 

 

Schleswig-Holsteinischer Landtag 
Umdruck 16/4368 

Finanzministerium 
des Landes 

Schleswig-Holstein 
 

Staatssekretär

An den 

Finanzministerium | Postfach 7127 | 24171 Kiel 
 

Vorsitzenden des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Günter Neugebauer, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 
 
nachrichtlich: 
 
Herrn Präsidenten 
des Landesrechnungshofes 
Schleswig-Holstein 
Dr. Aloys Altmann 
Hopfenstraße 30 
24103 Kiel 
 
 8. Juni 2009 
 
Vorlage des Chefs der Staatskanzlei i.S. Stand der Verhandlungen mit der Nordelbi-
schen Evangelisch-Lutherischen Kirche (NEK) 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
anliegend übersende ich Ihnen eine Vorlage des Chefs der Staatskanzlei i.S. Stand der 
Verhandlungen mit der NEK unter Bezug auf Umdruck 16/4208 und die Sitzung des Fi-
nanzausschusses am 30. April 2009 mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. 
Klaus Schlie 
 
 
 
Anlage 
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StK 33 – Vertrag Ev. Kirche Anpassung und Änderung - Synopse 13.05.2009 

Vertrag von 1957 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

und den evangelischen Landeskirchen in SH 
mit Zusatzvereinbarung 

- Spalte 1 - 

Vertrag 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

und dem Heiligen Stuhl 
vom 12.01.2009 

- Spalte 2 - 

Anpassungsvorschläge und Hinweise 
zum Vertrag zwischen dem 
Land Schleswig-Holstein 

und der Evangelischen Kirche 
- Spalte 3 - 

Übersicht  

Präambel  Präambel
Art. 1   – Glaubensfreiheit Art. 1   – Glaubensfreiheit 
Art. 2   – Selbstverwaltungsrecht Art. 2   – Selbstverwaltungsrecht 
 Art. 3   – Sonn- und Feiertagsschutz 
Art. 3   – Pflege der Beziehungen Art. 4   – Zusammenwirken 
Art. 4   – Hochschulausbildung Art. 7   – Hochschulausbildung 
Art. 5   – Lehrkräfte ev. Rel. Unterricht  
Art. 6   – ev. Religionsunterricht Art. 5   – Religionsunterricht 
Art. 7   – Kirchliche Schulen Art. 6   – Katholische Schulen 
Art. 8   – Krankenhäuser, Strafanstalten u. a. Art. 8   – Seelsorge in besonderen Einrichtungen 
--- Art. 9   – Seelsorger- und Beichtgeheimnis 
--- Art. 10 – Kirchliche Wohlfahrtspflege 
--- Art. 11 – Rundfunk 
--- Art. 12 – Kirchliche Körperschaften 
Art. 9   – Leitendes geistliches Amt --- 
Art. 10 – Kirchenleitung --- 
Art. 11 – Anstellung von Geistlichen --- 
Art. 12 – Kirchengesetze --- 
Art. 13 – Organisation der Kirche --- 
Art. 14 – Kirchensteuer Art. 16 – Kirchensteuer 
Art. 15 – Kirchensteuerverwaltung --- 
Art. 16 – Spenden und Sammlungen Art. 18 – Spenden und Sammlungen 
Art. 17 – Gebührenbefreiungen Art. 17 – Abgabenbefreiungen 
Art. 18 – Staatsleistungen Art. 19 – Staatsleistungen 
Art. 19 – Kirchliche Gebäude --- 
Art. 20 – Gebäudeunterhaltung --- 
Art. 21 – Anleihen der Kirchen --- 
Art. 22 – Kirchliche Friedhöfe Art. 15 – Kirchliche Friedhöfe 
Art. 23 – Kirchliches Eigentum Art. 13 – Kirchliches Eigentum 
Art. 24 – Kirchengerichte --- 
Art. 25 – Denkmalpflege Art. 14 – Denkmalpflege 
Art. 26 – Patronate --- 
Art. 27 – Verw.-Aufgaben der Kirchen --- 
 Art. 20 – Meldewesen und Datenschutz 
 Art. 21 – Parität 
Art. 28 – Freundschaftsklausel Art. 22 – Freundschaftsklausel 
--- Art. 23 – Geltung anderer Verträge 
Art. 29 – Inkrafttreten Art. 24 – Inkrafttreten 
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StK 33 – Vertrag Ev. Kirche Anpassung und Änderung - Synopse 13.05.2009 

Vertrag von 1957 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

und den evangelischen Landeskirchen in SH 
mit Zusatzvereinbarung 

- Spalte 1 - 

Vertrag 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

und dem Heiligen Stuhl 
vom 12.01.2009 

- Spalte 2 - 

Anpassungsvorschläge und Hinweise 
zum Vertrag zwischen dem 
Land Schleswig-Holstein 

und der Evangelischen Kirche 
- Spalte 3 - 

Das Land Schleswig-Holstein, vertreten durch den Ministerprä-
sidenten, 
 
und 
 
die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-
Holsteins, vertreten durch ihre Kirchenleitung, 
 
die Evangelisch-lutherische Kirche in Lübeck, vertreten durch ihre
Kirchenleitung, 
 
die evangelisch-lutherische Landeskirche Eutin, vertreten durch 
ihren Landeskirchenrat, 
 
geleitet von dem Wunsch, das freundschaftliche Verhältnis 
zwischen dem Lande und den Kirchen zu festigen und zu 
fördern, 
 
ausgehend von der Tatsache, dass der Vertrag der evangeli-
schen Landeskirchen mit dem Freistaat Preußen vom 11. Mai 
1931 nebst dem dazugehörenden Schlußprotokoll zwischen der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schleswig-Holsteins 
und dem Lande unbestritten in Geltung steht, 
 
haben in Übereinstimmung über den Öffentlichkeitsauftrag der 
Kirchen und ihre Eigenständigkeit beschlossen, 
 
diesen Vertrag im Sinne echter freiheitlicher Ordnung fortzubil-
den und zur einheitlichen Gestaltung des Verhältnisses des 
Landes zu den Kirchen wie folgt zu fassen: 
 

Das Land Schleswig-Holstein, 
vertreten durch 

den Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen, 
-  

- und 
der Heilige Stuhl, 

vertreten durch den  
Apostolischen Nuntius in Deutschland, 
Erzbischof Dr. Jean-Claude Périsset, 

Titularerzbischof von Justiniana prima, 
 
- - in dem Wunsch, die Beziehungen zwischen der Katholi-

schen Kirche und dem Land Schleswig-Holstein im Geiste 
freiheitlicher Partnerschaft zu festigen und fortzuentwickeln,  

- - in dem Bewusstsein der Eigenständigkeit von Staat und 
Kirche, im gegenseitigen Respekt vor ihrem Selbstbestim-
mungsrecht und in der Bereitschaft zur Zusammenarbeit auf 
der Grundlage der vom Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland garantierten Stellung der Kirche im freiheitlich 
demokratischen Rechtsstaat,  

- - in der Achtung vor der Religionsfreiheit des Einzelnen so-
wie der Religionsgemeinschaften, 

- - in dem Anliegen, die Menschenwürde und die Menschen-
rechte zu achten und zu schützen,  

- - in der Einsicht, dass christlicher Glaube, christliches Leben 
und karitatives Wirken zugleich auch einen Beitrag zum 
Wohle des Ganzen wie auch zur Stärkung des Gemeinsinns 
der Menschen in der pluralen Gesellschaft leisten,  

- - in dem Verlangen, damit auch zum friedlichen Aufbau eines 
immer enger zusammenwachsenden Europas beizutragen, 

-  
- - in dem Wissen um die globale Verantwortung für die 

Schöpfung und im Eintreten für sie 
-  
- sind wie folgt übereingekommen: 

 

Anregung von MLUR: 
In die Präambel – in Anlehnung an die entsprechende For-
mulierung des Vertrages mit der Kath. Kirche – explizit ein 
Bekenntnis zur Bewahrung der Schöpfung aufnehmen. 
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StK 33 – Vertrag Ev. Kirche Anpassung und Änderung - Synopse 13.05.2009 

Vertrag von 1957 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

und den evangelischen Landeskirchen in SH 
mit Zusatzvereinbarung 

- Spalte 1 - 

Vertrag 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

und dem Heiligen Stuhl 
vom 12.01.2009 

- Spalte 2 - 

Anpassungsvorschläge und Hinweise 
zum Vertrag zwischen dem 
Land Schleswig-Holstein 

und der Evangelischen Kirche 
- Spalte 3 - 

Artikel 1 
 
 
Das Land Schleswig-Holstein gewährt der Freiheit, den evan-
gelischen Glauben zu bekennen und auszuüben, den gesetzli-
chen Schutz. 
 
 

Artikel 1 
Glaubensfreiheit 

 
Das Land Schleswig-Holstein gewährt die Freiheit, den katholi-
schen Glauben zu bekennen und auszuüben, und dem karitati-
ven Wirken der Katholischen Kirche den Schutz durch Verfas-
sung und Gesetz. 

 

Anregung von MULR: Textüberschriften unterhalb der ein-
zelnen Artikel aufnehmen. 
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StK 33 – Vertrag Ev. Kirche Anpassung und Änderung - Synopse 13.05.2009 

Vertrag von 1957 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

und den evangelischen Landeskirchen in SH 
mit Zusatzvereinbarung 

- Spalte 1 - 

Vertrag 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

und dem Heiligen Stuhl 
vom 12.01.2009 

- Spalte 2 - 

Anpassungsvorschläge und Hinweise 
zum Vertrag zwischen dem 
Land Schleswig-Holstein 

und der Evangelischen Kirche 
- Spalte 3 - 

Artikel 2 
 
 
(1) Die Kirchen ordnen und verwalten ihre Angelegenheiten 
selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden 
Gesetzes. 
 
(2) Die Kirchen, Propsteien, Kirchengemeinden und aus ihnen 
gebildeten Verbände sind Körperschaften des öffentlichen 
Rechts. Ihr Dienst ist öffentlicher Dienst. 
 
§ 1 (zu Artikel 2 Absatz 1) 
Die Kirchen haben danach, unbeschadet der Regelung des § 
13 Absatz 5 Satz 3, das Recht, von ihren Angehörigen Kirchen-
steuern zu erheben. Unberührt bleiben die aufgrund älterer 
Kirchensteuerordnungen bestehende Rechte, von juristischen 
Personen des Privatrechts Kirchensteuern zu erheben. 
 
§ 2 (zu Artikel 2 Absatz 2 Satz 2) 
Der kirchliche Dienst bleibt als öffentlicher Dienst im bisherigen 
Umfang anerkannt. 
 

Artikel 2 
Selbstverwaltungsrecht 

 
(1) Die Katholische Kirche ordnet und verwaltet ihre Angele-
genheiten selbständig innerhalb der bestehenden Gesetze. 
 
(2) Die Katholische Kirche ist frei bei der Besetzung ihrer Ämter.
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StK 33 – Vertrag Ev. Kirche Anpassung und Änderung - Synopse 13.05.2009 

Vertrag von 1957 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

und den evangelischen Landeskirchen in SH 
mit Zusatzvereinbarung 

- Spalte 1 - 

Vertrag 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

und dem Heiligen Stuhl 
vom 12.01.2009 

- Spalte 2 - 

Anpassungsvorschläge und Hinweise 
zum Vertrag zwischen dem 
Land Schleswig-Holstein 

und der Evangelischen Kirche 
- Spalte 3 - 

-- Artikel 3 
Sonn- und Feiertagsschutz 

 
Der gesetzliche Schutz der Sonntage, der staatlich anerkannten 
kirchlichen Feiertage und der kirchlichen Feiertage wird ge-
währleistet. Die Katholische Kirche und das Land Schleswig- 
Holstein stimmen dahingehend überein, dass Ruhe- und Besin-
nungszeiten von tragender Bedeutung auch für Gesellschaft 
und Staat sind. 
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StK 33 – Vertrag Ev. Kirche Anpassung und Änderung - Synopse 13.05.2009 

Vertrag von 1957 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

und den evangelischen Landeskirchen in SH 
mit Zusatzvereinbarung 

- Spalte 1 - 

Vertrag 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

und dem Heiligen Stuhl 
vom 12.01.2009 

- Spalte 2 - 

Anpassungsvorschläge und Hinweise 
zum Vertrag zwischen dem 
Land Schleswig-Holstein 

und der Evangelischen Kirche 
- Spalte 3 - 

Artikel 3 
 
 
(1) Die Kirchenleitungen und die Landesregierung werden 
zur Pflege ihrer Beziehungen regelmäßige Begegnungen 
anstreben. Sie werden sich vor Regelung von Angelegen-
heiten, die die beiderseitigen Interessen berühren, mitein-
ander ins Benehmen setzen und sich jederzeit zu einer 
Besprechung solcher Fragen zur Verfügung stellen. 

(2) Die Kirchen werden untereinander eine enge Verbindung 
aufnehmen, um ihre Anliegen gegenüber dem Land einheit-
lich zu vertreten. Zu diesem Zweck werden sie gemeinsame 
Bevollmächtigte bestellen und eine Geschäftsstelle am. Sitz 
der Landesregierung einrichten. 
 

Artikel 4 
Zusammenwirken 

 
(1) Zur Klärung von Fragen und zur Vertiefung ihrer Beziehun-
gen treffen sich der Erzbischof von Hamburg und die Landesre-
gierung Schleswig-Holstein regelmäßig. 
 
(2) Zur ständigen Vertretung seiner Anliegen unterhält der Erz-
bischöfliche Stuhl am Sitz der Landesregierung von Schleswig-
Holstein gemäß Artikel 10 des Vertrages zwischen dem Heili-
gen Stuhl und der Freien und Hansestadt Hamburg, dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern und dem Land Schleswig-Holstein 
über die Errichtung von Erzbistum und Kirchenprovinz Hamburg 
vom 22. September 1994 eine regionale Behörde, deren Lei-
tung einem Ständigen Beauftragten des Erzbischofs anvertraut 
ist. 
 
(3) Die Landesregierung Schleswig-Holstein unterrichtet den 
Erzbischof beziehungsweise seinen Beauftragten rechtzeitig 
von ihren Gesetzgebungs- und anderen Vorhaben, welche die 
Belange der Katholischen Kirche unmittelbar berühren und hört 
sie an. 
 
(4) Soweit das Land Schleswig-Holstein Aufgaben, die das 
staatskirchenrechtliche Verhältnis berühren, auf andere Rechts-
träger überträgt oder bereits übertragen hat, wird es auch die-
sen gegenüber auf die Einhaltung der Inhalte und Ziele dieses 
Vertrages achten. Das Land wird der Katholischen Kirche 
rechtzeitig Gelegenheit geben, sich zu den Übertragungen, 
Ziel-, Leistungs- und anderen Vereinbarungen zu äußern. 
 

 

s 
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StK 33 – Vertrag Ev. Kirche Anpassung und Änderung - Synopse 13.05.2009 

Vertrag von 1957 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

und den evangelischen Landeskirchen in SH 
mit Zusatzvereinbarung 

- Spalte 1 - 

Vertrag 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

und dem Heiligen Stuhl 
vom 12.01.2009 

- Spalte 2 - 

Anpassungsvorschläge und Hinweise 
zum Vertrag zwischen dem 
Land Schleswig-Holstein 

und der Evangelischen Kirche 
- Spalte 3 - 

Artikel 4
 
 
(1) Die evangelische Theologische Fakultät an der Universi-
tät Kiel bleibt für die wissenschaftliche Vorbildung der Geistli-
chen bestehen. 
(2) Vor der Anstellung eines ordentlichen oder außerordentli-
chen Professors an der Theologischen Fakultät Kiel wird den 
Kirchen Gelegenheit zu gutachtlicher Äußerung in Bezug auf 
Bekenntnis und Lehre gegeben. 
 
(3) Der evangelische Universitätsprediger wird im Einverneh-
men mit der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schleswig-
Holsteins ernannt. 
 
 
§ 3 (zu Artikel 4 Absatz 2) 
(1) Die der Anstellung vorangehende Berufung, d. h. das Ange-
bot eines Lehrstuhls durch das Land, wird in vertraulicher Form 
mit dem Vorbehalt der in Artikel 4 Absatz 2 vorgesehenen An-
hörung der Kirchen geschehen. Gleichzeitig werden die Kirchen 
benachrichtigt und um ihr Gutachten ersucht werden, für wel-
ches ihnen eine ausreichende Frist gewährt wird. 
 
(2) Bedenken gegen Bekenntnis und Lehre des Anzustellenden 
werden von den Kirchen nicht erhoben werden, ohne dass sie 
sich untereinander und mit anderen Kirchen ihres Bekenntnis-
ses beraten und festgestellt haben, ob ihre Bedenken überwie-
gend geteilt werden. Das Ergebnis wird in einem Gutachten 
solche Bedenken erheben, in eine vertrauliche mündliche Füh-
lungnahme mit der Fakultät eintreten, auf Wunsch der Kirchen 
oder Fakultät unter Beteiligung eines der evangelischen Kirche 
angehörenden Vertreters des Landes. 
 
§ 4 (zu Artikel 4 Absatz 3) 
(1) Der Universitätsprediger wird aus dem Kreise der ordinierten 
Mitglieder der Fakultät ernannt. Er wird durch den zuständigen 
Bischof eingeführt. 
 
(2) Der Universitätsprediger erhält eine kirchliche Bestallung. 

Artikel 7 
Hochschulausbildung 

 
(1) Die Katholische Kirche hat das Recht, eigene Hochschulen 
zu unterhalten. Die staatliche Anerkennung dieser Hochschulen 
richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
(2) Das Land Schleswig-Holstein wird die bestehende Ausbil-
dung im Fach Katholische Theologie und ihre Didaktik weiterhin 
fördern. Das Nähere vereinbaren die Vertragsparteien bei Be-
darf. Sofern über einen Zeitraum von fünf Jahren eine ange-
messene Zahl von Studierenden nicht erreicht wird, wird über 
die Aufrechterhaltung des Studienangebots neu verhandelt. 
 
(3) Beide Vertragsparteien sind offen für Kooperationen mit den 
in anderen Ländern bestehenden oder noch einzurichtenden 
Ausbildungsstätten. 

 

Es wird kein Änderungsbedarf gesehen, MWV, MBF und NEK 
haben sich jedoch im Rahmen der Umstellung der Lehr-
amtsausbildung auf das Bachelor- und Mastersystem wie folgt 
verständigt: 

1. Das Ministerium für Bildung und Frauen als Vertreter der für 
das Schulwesen obersten Landesbehörde im Akkreditierungs-
verfahren stimmt sich im Fach Evangelische Religion für die 
Lehramtsausbildung mit und unter Beteiligung der Nordelbi-
schen Kirche ab. Auf diesem Weg wird die Mitwirkung der Kir-
che zu den Ausbildungsinhalten gewährleistet. 

2. Das Recht der Kirche zur Erteilung der Lehrerlaubnis wird 
bestätigt. Verfahrens – und verwaltungstechnische Fragen 
werden zwischen der Kirche und dem Ministerium für Bildung 
und Frauen geklärt. 
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StK 33 – Vertrag Ev. Kirche Anpassung und Änderung - Synopse 13.05.2009 

Vertrag von 1957 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

und den evangelischen Landeskirchen in SH 
mit Zusatzvereinbarung 

- Spalte 1 - 

Vertrag 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

und dem Heiligen Stuhl 
vom 12.01.2009 

- Spalte 2 - 

Anpassungsvorschläge und Hinweise 
zum Vertrag zwischen dem 
Land Schleswig-Holstein 

und der Evangelischen Kirche 
- Spalte 3 - 

Die Bestallungsurkunde wird bei der Einführung ausgehändigt.
 
(3) Wird aus besonderen Gründen von der Ernennung eines 
Universitätspredigers abgesehen, so wird Sorge getragen wer-
den, dass auf Grund besonderer Vereinbarung der evangeli-
sche akademische Gottesdienst von Mitgliedern der Theologi-
schen Fakultät abgehalten wird. 
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StK 33 – Vertrag Ev. Kirche Anpassung und Änderung - Synopse 13.05.2009 

Vertrag von 1957 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

und den evangelischen Landeskirchen in SH 
mit Zusatzvereinbarung 

- Spalte 1 - 

Vertrag 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

und dem Heiligen Stuhl 
vom 12.01.2009 

- Spalte 2 - 

Anpassungsvorschläge und Hinweise 
zum Vertrag zwischen dem 
Land Schleswig-Holstein 

und der Evangelischen Kirche 
- Spalte 3 - 

Artikel 5
(1) Die wissenschaftliche Vorbildung der Lehrkräfte in evange-
lischer Religionspädagogik an der Universität Kiel, den Pä-
dagogischen Hochschulen und, soweit erforderlich, weiteren 
Ausbildungsstätten wird ermöglicht. Soweit durch diese Ausbil-
dungsstätten der Bedarf an Religionslehrern nicht gedeckt wird 
und die erforderlichen Lehrkräfte nicht anderweitig zur Verfü-
gung stehen, bleibt es den Kirchen überlassen, im Einverneh-
men mit dem Land kirchliche Ausbildungsstätten zu errichten. 
Die Höhe der vom Land zu erstattenden Kosten bleibt besonde-
rer Vereinbarung vorbehalten. 
 
(2) Bei der Anstellung der Dozenten für evangelische Religion 
und Methodik des Religionsunterrichts an den Pädagogischen 
Hochschulen des Landes wird entsprechend Artikel 4 Absatz 2 
verfahren. Der Wechsel von einer Pädagogischen Hochschule 
des Landes zu einer anderen gilt nicht als Anstellung im Sinne 
dieser Bestimmung. Die Sätze 1 und 2 dieses Absatzes gelten 
entsprechend für andere Ausbildungsstätten des Landes. So-
weit die Kirchen nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 2 kirchli-
che Ausbildungsstätten schaffen, werden die Lehrkräfte im 
Einvernehmen mit dem Land angestellt. 
 
(3) Bei der ersten Prüfung für das Lehramt an Volksschulen 
wirkt für die Prüfung in evangelischer Religion ein Vertreter der 
Kirchen als stimmberechtigtes Mitglied des Prüfungsausschus-
ses mit. Die Lehrbefähigung für den Religionsunterricht wird im 
Einvernehmen mit dem Vertreter der Kirchen erteilt. 
 
(4) Absatz 3 gilt entsprechend für die zweite Prüfung für das 
Lehramt an Volksschulen und für die Prüfung für das Lehramt 
an Mittelschulen, soweit die Lehrbefähigung für den Religions-
unterricht nicht bereits bei der ersten Prüfung für das Lehramt 
an Volksschulen erworben ist, sowie für die Prüfung für das 
Lehramt an berufsbildenden Schulen und für die Prüfung für 
das wissenschaftliche Lehramt an höheren Schulen. 
 
(5) Bei Prüfungen an kirchlichen Ausbildungsstätten im Sinne 
des Absatzes 1 Satz 2 wirkt ein Vertreter des Landes als 
stimmberechtigtes Mitglied des Prüfungsausschusses mit. Die 

 
Es wird kein Änderungsbedarf gesehen, MWV, MBF und NEK 
haben sich jedoch im Rahmen der Umstellung der Lehr-
amtsausbildung auf das Bachelor- und Mastersystem wie folgt 
verständigt: 

1. Das Ministerium für Bildung und Frauen als Vertreter der für 
das Schulwesen obersten Landesbehörde im Akkreditierungs-
verfahren stimmt sich im Fach Evangelische Religion für die 
Lehramtsausbildung mit und unter Beteiligung der Nordelbi-
schen Kirche ab. Auf diesem Weg wird die Mitwirkung der Kir-
che zu den Ausbildungsinhalten gewährleistet. 

2. Das Recht der Kirche zur Erteilung der Lehrerlaubnis wird 
bestätigt. Verfahrens – und verwaltungstechnische Fragen 
werden zwischen der Kirche und dem Ministerium für Bildung 
und Frauen geklärt. 

 
Außerdem: Pädagogische Hochschule besteht nicht mehr, 
deshalb herausnehmen. 
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StK 33 – Vertrag Ev. Kirche Anpassung und Änderung - Synopse 13.05.2009 

Vertrag von 1957 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

und den evangelischen Landeskirchen in SH 
mit Zusatzvereinbarung 

- Spalte 1 - 

Vertrag 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein 

und dem Heiligen Stuhl 
vom 12.01.2009 

- Spalte 2 - 

Anpassungsvorschläge und Hinweise 
zum Vertrag zwischen dem 
Land Schleswig-Holstein 

und der Evangelischen Kirche 
- Spalte 3 - 

Lehrbefähigung für den Religionsunterricht wird gemäß Absatz 
3 Satz 2 erteilt. 
 
§ 5 (zu Artikel 5 Absatz 1) 
(1) Kirchliche Ausbildungsstätten im Sinne des Artikels 5 Absatz 
1 Satz 2 sollen die gleichen Zulassungsbedingungen wie die 
entsprechenden staatlichen Ausbildungsstätten vorschreiben 
und eine der entsprechenden staatlichen Ausbildung gleichwer-
tige pädagogische und fachmethodische Ausbildung gewähr-
leisten. 
 
(2) Die Höhe der in einer besonderen Vereinbarung festzule-
genden Zuschüsse des Landes soll den Kosten des Landes für 
die Studenten der Pädagogischen Hochschulen unter Berück-
sichtigung einer angemessenen Eigenleistung der Kirchen 
entsprechen. 
 
§ 6 (zu Artikel 5 Absatz 2) 
§ 3 dieser Vereinbarung ist entsprechend anzuwenden. 
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Artikel 6 
 
 
(1) Die Vertragschließenden sind sich im Hinblick auf die Zuge-
hörigkeit des größten Teils der Schüler und Lehrer des Landes 
zum christlichen Glauben darin einig, dass die in Artikel 6 Ab-
satz 3 der Landessatzung für Schleswig-Holstein genannten 
Gemeinschaftsschulen christlichen Grundcharakter haben. 
 
(2) In ihnen werden die Schüler ohne Unterschied des Be-
kenntnisses und der Weltanschauung zusammengefasst. In 
Erziehung und Unterricht ist auf die Empfindungen Andersden-
kender Rücksicht zu nehmen. Bei der Besetzung der Lehrer-
stellen soll, unbeschadet der Artikel 3 Absatz. 3, 7 Absatz 3 
Satz 3 und 33 Absatz 2 und 3 des Grundgesetzes für die Bun-
desrepublik Deutschland nach Möglichkeit die bekenntnismäßi-
ge Zusammensetzung der Schülerschaft berücksichtigt werden. 
 
(3) Der evangelische Religionsunterricht ist ordentliches 
Lehrfach an den öffentlichen Schulen. Kein Lehrer darf gegen 
seinen Willen verpflichtet werden, Regionsunterricht zu erteilen. 
Lehrer, die keiner evangelischen Kirche angehören, dürfen für 
die Erteilung von evangelischem Religionsunterricht nicht he-
rangezogen werden; Ausnahmen sind im Einvernehmen mit der 
zuständigen Kirche zulässig. 
 
(4) Der Religionsunterricht wird in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen der evangelisch-lutherischen Kirche erteilt. Die 
Lehrplanrichtlinien für den evangelischen Religionsunterricht, 
die auch die Wochenstundenzahlen festsetzen sollen, werden 
im Einvernehmen mit den Kirchen aufgestellt und die Lehrbü-
cher im Einvernehmen mit ihnen zugelassen. 
 
(5) Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts behält die 
Kirche das Recht der Einsichtnahme in den evangelischen 
Religionsunterricht der öffentlichen Schulen. Sie übt dieses 
Recht durch den zuständigen Schulaufsichtsbeamten aus, 
sofern dieser der evangelisch-lutherischen Kirche angehört 
und die Befähigung zur Erteilung von Religionsunterricht be-
sitzt. Liegen diese Voraussetzungen nicht vor oder verzichtet 

Artikel 5 
Religionsunterricht 

 
(1) Katholischer Religionsunterricht ist gemäß Artikel 7 Absatz 3 
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ordent-
liches Lehrfach an den öffentlichen Schulen; er wird in Überein-
stimmung mit den Grundsätzen der Katholischen Kirche erteilt. 
 
(2) Die Erteilung des Katholischen Religionsunterrichtes durch 
staatliche Lehrkräfte setzt die Zustimmung des Erzbischofs von 
Hamburg nach den kirchlichen Regelungen zur Erteilung der 
Missio canonica voraus. Wird der Katholische Religionsunter-
richt an öffentlichen Schulen durch qualifizierte kirchlich be-
dienstete Lehrkräfte erteilt, erstattet das Land Schleswig-
Holstein die Kosten im Rahmen der durch den Landeshaushalt 
hierfür bereit gestellten Mittel. 
 
(3) Näheres zu Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 wird durch eine 
Vereinbarung mit dem Erzbischof von Hamburg geregelt. 
 
(4) Hinsichtlich der für die Durchführung des Unterrichts erfor-
derlichen Verwaltungs-vorschriften, die den Katholischen Reli-
gionsunterricht betreffen, ist vor deren Erlass seitens der Lan-
desregierung das Benehmen mit der Katholischen Kirche her-
zustellen. Die Inhalte der Lehrpläne und die Schulbücher für 
den Katholischen Religionsunterricht bedürfen nach Maßgabe 
von Absatz 1, 2. Halbsatz, des Einvernehmens mit der Katholi-
schen Kirche. 
 
(5) Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts behält die 
Katholische Kirche das Recht der Einsichtnahme in den Katho-
lischen Religionsunterricht der öffentlichen Schulen. Das Land 
bestellt auf Vorschlag und im Einvernehmen mit der Katholi-
schen Kirche geeignete Lehrkräfte für diese Aufgabe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anpassungsvorschlag des MBF zu Art. 6 Abs. 4 Satz 2: 
Formulierung aus Kath. Vertrag übernehmen. 
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der Betreffende auf die Beauftragung, so bestellt das Land im 
Einvernehmen mit der Kirche andere Schulaufsichtsbeamte 
oder geeignete Lehrkräfte der entsprechenden Schulart. 
 
(6) Geistliche und sonstige kirchliche Lehrkräfte bedürfen für 
die Erteilung des Religionsunterrichts an öffentlichen Schulen 
des staatlichen Lehrauftrages. Sie unterstehen in Ausübung 
dieses Lehrauftrages der staatlichen Schulaufsicht. 
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Artikel 7 
 
 
Die Kirchen haben das Recht, Privatschulen einzurichten. Das 
Land wird diese Schulen, sofern sie die dazu allgemein erforder-
lichen Voraussetzungen erfüllen, genehmigen und ihnen die 
Anerkennung gewähren. Das Land wird diesen Schulen die 
gleiche Rechtsstellung gewähren wie allen anderen Privatschu-
len. 

 

Artikel 6 
Katholische Schulen 

 
Schulen in der Trägerschaft der Katholischen Kirche werden im 
Rahmen des geltenden Rechts anerkannt und gefördert. 
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Artikel 8 
 
 
(1) In Krankenhäusern, Strafanstalten und sonstigen An-
stalten des Landes werden die Kirchen zu seelsorgerlichen 
Besuchen und kirchlichen Handlungen zugelassen. Bei der 
Genehmigung von Anstalten anderer Unternehmen wird das 
Land tunlichst dahinwirken, dass die Anstaltspfleglinge ent-
sprechend seelsorgerlich betreut werden können. 
 
(2) Wird in den vom Land betriebenen Anstalten eine regelmä-
ßige Seelsorge eingerichtet und werden hierfür Geistliche 
haupt- oder nebenamtlich angestellt, so wird der Geistliche 
vom Land im Einvernehmen mit der zuständigen Kirche be-
stellt. Die Kirche wird in einem solchen Falle dem Geistlichen, 
unbeschadet seines Dienstverhältnisses mit dem Land, die 
pfarramtlichen Aufgaben übertragen. 
 
(3) Die vom Land bestellten Geistlichen unterstehen, unbe-
schadet der Disziplinargewalt des Landes, der geistlichen und 
disziplinären Aufsicht der zuständigen Kirche, soweit es sich 
um die Ausübung der durch die Ordination erworbenen Rechte 
handelt. Das Land wird einen Geistlichen, sobald er die durch 
die Ordination erworbenen Rechte verloren hat, zu pfarramtli-
chem Dienst in staatlichen Einrichtungen nicht mehr zulassen. 
 

Artikel 8 
Seelsorge in besonderen Einrichtungen 

 
(1) In öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflege-
einrichtungen, Polizeiausbildungsstätten, Justizvollzugsanstal-
ten, Einrichtungen des Maßregelvollzugs und sonstigen Einrich-
tungen des Landes gewährleistet das Land Schleswig-Holstein 
der Katholischen Kirche, dort seelsorgerlich tätig zu sein. Die 
Katholische Kirche ist auch zu Gottesdiensten und religiösen 
Veranstaltungen berechtigt. Artikel 4 Absatz 4 gilt entspre-
chend. 
 
(2) Um die seelsorgerliche Betreuung zu ermöglichen, teilt die 
Einrichtung der zuständigen kirchlichen Stelle die Namen der 
Personen mit, die sich zum Katholischen Glauben bekennen 
und in die Mitteilung eingewilligt haben. 
 
(3) Der Zutritt zu Justizvollzugsanstalten, zu Einrichtungen des 
Maßregelvollzugs oder zu Polizeieinrichtungen setzt das Ein-
verständ-nis der zuständigen Behörde zur Person des Seelsor-
gers voraus; das Einverständnis kann nur aus wichtigem Grund 
versagt oder widerrufen werden. Der Zutritt zu sonstigen öffent-
lichen Einrichtungen erfolgt im Benehmen mit dem Träger. 
 

Mail MJAE
Kein Änderungsbedarf, falls dennoch Vertragsanpassung vor-
genommen werden sollte, zeitgemäße Formulierungen verwen-
den für Strafanstalt und Anstaltspflegling dem Vertrag mit der 
Kath. Kirche entsprechend. 
 
Stellungnahme MSGF: 
Zum gesamten Artikel 8 ist der Hinweis zu geben, dass mit der 
Novelle zum Maßregelvollzugsgesetz (Landtagsbeschluss vom 
27.02.08) das Thema der Religionsausübung im Maßregelvoll-
zug durch einen neuen § 14a wie folgt erstmals in das Landes-
gesetz aufgenommen wurde. 
 
§ 14 a Religionsausübung 

 
(1) Der untergebrachte Mensch ist berechtigt, innerhalb der 
Einrichtung des Maßregelvollzuges an Gottesdiensten oder 
anderen religiösen Veranstaltungen seines Bekenntnisses 
teilzunehmen. An Veranstaltungen von Religionsgemein-
schaften, die nicht seinem Bekenntnis entsprechen, ist eine 
Teilnahme möglich, wenn deren Seelsorgerin oder deren 
Seelsorger zustimmt. 
 
(2) Ein Ausschluss von religiösen Veranstaltungen kann nur 
erfolgen, wenn andernfalls die Ziele des Maßregelvollzugs 
oder die Sicherheit in der Einrichtung gefährdet oder die Ord-
nung in der Einrichtung schwerwiegend gestört würden. Ob 
die Voraussetzungen für einen Ausschluss vorliegen, ent-
scheidet die Einrichtung des Maßregelvollzugs nach Anhö-
rung der Seelsorgerin oder des Seelsorgers. 
 
Bei passender Gelegenheit bietet es sich an, diese Gesetz-
gebung entweder im Vertrag zu erwähnen oder in den Ver-
handlungen als Beleg für Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit 
einzusetzen. 

 
In Abs. 1 Satz 1 wird mit der Formulierung „Anstalten des Lan-
des“ die Vielfalt der anzutreffenden Gestaltungsformen nicht 
zutreffend bezeichnet, daher sollte eine Formulierung analog 
zur Regelung Art. 8 Abs. 1 des Vertrags mit der Kath. Kirche 
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getroffen werden. 
 
In Abs. 1 Satz 2 erscheint die Formulierung  „Anstaltspfleglinge“ 
nicht mehr zeitgemäß und sollte durch „Patientinnen und Pati-
enten sowie Untergebrachte“ ersetzt werden. 
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  Artikel 9  
Seelsorger- und Beichtgeheimnis 

 
Das Land Schleswig-Holstein respektiert das Seelsorgerge-
heimnis. Geistliche, ihre Gehilfen und die Personen, die zur 
Vorbereitung auf den Beruf an der berufsmäßigen Tätigkeit 
teilnehmen, sind berechtigt, ihr Zeugnis über dasjenige zu ver-
weigern, was ihnen in der Beichte oder in ihrer seelsorgerlichen 
Tätigkeit anvertraut worden oder bekannt geworden ist. Das 
Beichtgeheimnis wird gewährleistet. 
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   Artikel 10
Kirchliche Wohlfahrtspflege 

 
(1) Die Katholische Kirche und ihre Einrichtungen nehmen in 
Erfüllung ihres Auftrages Aufgaben der Gesundheits- und Wohl-
fahrtspflege sowie der Familienförderung und der Ausländer-
seelsorge wahr. Sie unterhalten dafür Heime, Krankenhäuser, 
Dienste und sonstige Einrichtungen. 
 
(2) Die Katholische Kirche und ihre Einrichtungen nehmen in 
Erfüllung ihres Auftrages Aufgaben als anerkannte Träger der 
freien Jugendhilfe wahr. 
 
(3) Einrichtungen der Katholischen Kirche haben Anspruch auf 
Förderung nach den gleichen Bedingungen wie andere staatli-
che oder freie Einrichtungen der Wohlfahrtspflege. 
 
(4) Ein nach Verfassung oder Gesetz bestehender Vorrang in 
der Aufgabenerfüllung für die freien Träger der Wohlfahrtspfle-
ge ist von allen öffentlichen Stellen zu beachten. 
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   Artikel 11
Rundfunk 

 
(1) Das Land Schleswig-Holstein wird darauf hinwirken, dass 
die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und die privaten 
Rundfunkveranstalter der Katholischen Kirche angemessene 
Sendezeiten für die Übertragung gottesdienstlicher Handlungen 
und Feierlichkeiten sowie für sonstige religiöse Sendungen, 
auch zu Fragen der öffentlichen Verantwortung der Katholi-
schen Kirche, gewähren. 
 
(2) Das Recht der Katholischen Kirche, eigenen Rundfunk und 
moderne Kommunikationsmittel nach Maßgabe der Gesetze zu 
betreiben oder sich an Rundfunkveranstaltern zu beteiligen, 
bleibt unberührt. 
 
(3) Das Land Schleswig-Holstein wird sich dafür einsetzen, 
dass in der Programmgestaltung der Rundfunkanstalten sittli-
che, moralische und religiöse Werte geachtet werden und dass 
die Katholische Kirche in den Aufsichtsgremien der Rundfunk-
anstalten angemessen vertreten ist. 
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 Artikel 12  
Kirchliche Körperschaften 

 
(1) Das Land Schleswig-Holstein erkennt das Recht der Katho-
lischen Kirche zur Bildung eigener juristischer Personen an. 
 
(2) Das Erzbistum, der Erzbischöfliche Stuhl und das Metropoli-
tankapitel sind Körperschaften des öffentlichen Rechts; ihr 
Dienst ist öffentlicher Dienst eigener Art. Das gilt ebenso für die 
Kirchengemeinden sowie für die aus ihnen gebildeten Verbän-
de. 
 
(3) Kirchliche Stiftungen der Katholischen Kirche sind solche, 
wenn sie von ihr errichtet oder als kirchliche Stiftung anerkannt 
werden. Von der Katholischen Kirche errichtete Stiftungen sind 
rechtsfähig als 

a) Stiftung bürgerlichen Rechts nach Maßgabe staatlichen 
Rechts oder 
b) öffentlich-rechtliche Stiftung, wenn sie ihren Sitz im Land 
Schleswig-Holstein haben und durch ihre Satzung die Ge-
währ der Dauer bieten. 

Die Aufsicht über die kirchlichen Stiftungen nach Satz 2 führt 
der Erzbischof von Hamburg. Dies gilt auch für rechtsfähige 
Stiftungen bürgerlichen Rechts, die als kirchliche Stiftung durch 
die Katholische Kirche anerkannt sind, wenn bei Errichtung der 
Stiftung das Besetzungsrecht für sämtliche Stiftungsorgane 
dauerhaft und überwiegend der Katholischen Kirche zugewie-
sen und die Stiftung der kirchlichen Aufsicht unterstellt ist. Bei 
Stiftungen nach Satz 2 Buchst. a) und Satz  4 bedürfen Ge-
nehmigungen von Satzungsänderungen über Zweck und 
Zweckerreichung, von Zusammen- und Zulegungen sowie von 
Auflösungen durch den Erzbischof von Hamburg des Einver-
nehmens mit der staatlichen Stiftungsaufsichtsbehörde. Bei 
rechtsfähigen Stiftungen bürgerlichen Rechts, die als kirchliche 
Stiftung anerkannt sind und die in Ermangelung der Vorausset-
zungen des Satzes 4 der staatlichen Stiftungsaufsicht unterlie-
gen, bedürfen Maßnahmen der staatlichen Stiftungsaufsichts-
behörde des Einvernehmens mit dem Erzbischof von Hamburg. 
 
(4) Beschlüsse über die Errichtung und Veränderung in dieser 
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Weise anerkannter juristischer Personen zeigt das Erzbistum 
ebenso wie die von ihm erlassenen gesetzlichen Vorschriften 
über deren vermögensrechtliche Vertretung und Verwaltung 
dem Land an. 
 
(5) Öffentlich-rechtliche Körperschaften, Stiftungen und Anstal-
ten der Katholischen Kirche sind nach Maßgabe der Gesetze 
gemeinnützig. Über die Gemeinnützigkeit entscheidet im Zwei-
fel das Finanzamt. 
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Artikel·9 
 
(1) In das leitende geistliche Amt einer Kirche, dessen Beset-
zung nicht auf einer Wahl oder Berufung durch eine Synode 
beruht, wird niemand berufen werden, von dem nicht die Kirche 
durch eine Anfrage bei dem Land festgestellt hat, dass Beden-
ken politischer Art gegen ihn nicht bestehen. Wird das Amt auf 
Grund einer Wahl oder einer Berufung durch eine Synode 
besetzt, so zeigt die Kirche dem Land die Vakanz an und teilt 
ihm später die Person des neuen Amtsträgers mit. 
 
(2) Ais politische Bedenken im Sinne des Absatzes 1 gelten nur 
staatspolitische, nicht dagegen kirchliche oder parteipolitische. 
Bei etwaigen Meinungsverschiedenheiten hierüber (Artikel 28) 
wird das Land auf Wunsch die Tatsachen angeben, aus denen 
es die Bedenken herleitet. Die Feststellung bestrittener Tatsa-
chen wird im Falle des Absatzes 1 Satz 1 auf Antrag einem von 
der Kirche und dem Land gemeinsam zu bestellenden Aus-
schuß übertragen, der zu Beweiserhebungen und Amtshilfeer-
suchen nach den für Verwaltungsgerichte geltenden Vorschrif-
ten befugt ist. 
 
§ 7 (zu Artikel 9 Absatz 2 Satz 3) 
Der Vorsitzende des Ausschusses muß die Befähigung zum 
Richteramt besitzen. 
 
§ 8 (zu Artikel 9 Abs. 1 Satz 2 und Artikel 10 Absatz 4) 
Ein staatliches Einspruchsrecht wird hierdurch nicht begründet. 
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Artikel 10 
 
(1) Die Kirchen werden einen Geistlichen als Vorsitzenden 
oder Mitglied einer Behörde der Kirchenleitung oder einer 
höheren kirchlichen Verwaltungsbehörde, wie auch als Leiter 
oder Lehrer an einer der praktischen Vorbildung von Geistli-
chen gewidmeten Anstalt nur anstellen, wenn er 
 
a) Deutscher im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grund-

gesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ist und 
 

b) ein mindestens dreijähriges theologisches Studium an einer 
deutschen staatlichen Hochschule zurückgelegt hat. 
 

(2) Wird in einem solchen Amt ein Nichtgeistlicher angestellt, so 
gilt die Vorschrift des Absatzes 1 zu a. 
 
(3) Im Einvernehmen mit dem Land kann von den in Absatz 1 
und 2 genannten Erfordernissen abgesehen werden; insbeson-
dere kann das Studium an anderen deutschsprachigen Hoch-
schulen als den in Absatz 1 zu b genannten anerkannt werden. 
 
(4) Die Personalien der in Absatz 1 und 2 genannten Amtsträ-
ger werden dem Land mitgeteilt. 
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Artikel 11 
 

Für die Anstellung von Geistlichen gelten die in Artikel 
10 Absatz 1 zu a und b genannten Erfordernisse. Artikel 10 
Absatz 3 findet Anwendung. 
 
§ 9 (zu Artikel 11 Satz 1) 
Für Pfarrverweser gilt nur das in Artikel 10 Absatz 1 zu a 
genannte Erfordernis. 
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Artikel 12 
 

(1) Kirchengesetze, kirchliche Notverordnungen und Sat-
zungen, welche die vermögensrechtliche Vertretung der 
Kirchen, Propsteien, Kirchengemeinden und der aus ihnen 
gebildeten Verbände betreffen, werden dem Land vorgelegt. 
Das Land kann Einspruch erheben, wenn die Vorschriften 
eine geordnete vermögensrechtliche Vertretung nicht ge-
währleisten. 
 
(2) Der Einspruch ist innerhalb eines Monats vom Tage der 
Vorlegung an zulässig. Über den Einspruch entscheidet auf 
Klage der Kirche ein von den Vertragschließenden zu be-
nennendes Schiedsgericht. Die Klage ist bis zum Ablauf 
eines Monats nach Einlegung des Einspruchs zulässig. 
 
(3) Solange nicht die Einspruchsfrist abgelaufen, auf das 
Einspruchsrecht verzichtet, der Einspruch zurückgenom-
men oder durch das Schiedsgericht für unbegründet erklärt 
worden ist, werden die im Absatz 1 genannten Vorschriften 
nicht in Kraft gesetzt werden. 
 
 
§ 10 (zu Artikel 12 Absatz 2 und Artikel 14 Absatz 4) 
 
(1) Die Klage ist der Landesregierung zuzustellen. 
 
(2) Das Schiedsgericht besteht, unbeschadet des Absatzes 3, 
aus je einem von dem Land und der beteiligten Kirche zu er-
nennenden Schiedsrichter sowie einem von den beiden ernann-
ten Schiedsrichtern zu wählenden Vorsitzenden. Sind an dem 
Verfahren mehrere Kirchen beteiligt, so ernennen sie gemein-
sam einen Schiedsrichter. Der Vorsitzende muß die Befähigung 
zum Richteramt haben. Die von den Parteien zu bestellenden 
Schiedsrichter sind binnen eines Monats nach Klagezustellung 
zu ernennen. Kommt die Wahl des Vorsitzenden nicht binnen 
eines weiteren Monats zustande, so wird er von dem Präsiden-
ten des für Schleswig-Holstein zuständigen Oberverwaltungs-
gerichts ernannt. 
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(3) Das Land und die Kirchen behalten sich vor, sich binnen 14 
Tagen nach Klagezustellung dahin zu einigen, �ass das 
Schiedsgericht aus drei namentlich zu benennenden Mitglie-
dern des für Schleswig-Holstein zuständigen Oberverwaltungs-
gerichts gebildet wird, die aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden 
wählen. 
 
(4) Für das Verfahren des Schiedsgerichts sind die Vorschriften 
der für Schleswig-Holstein geltenden Verwaltungsgerichtsver-
fahrensordnung entsprechend anzuwenden. 
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Artikel 13 
 
(1) Die Kirchen werden Beschlüsse über die Bildung und 
Veränderungen von Propsteien, Kirchengemeinden und 
aus ihnen gebildeten Verbänden einen Monat vor Ausferti-
gung der Organisationsurkunde dem Land mitteilen. 
 
(2) Das Land wirkt bei der Bildung und Veränderung kirch-
licher Anstalten und Stiftungen mit eigener Rechtspersön-
lichkeit nach Richtlinien mit, die mit den Kirchen vereinbart 
werden. 
 
§ 11 (zu Artikel 13 Absatz 1) 
Das Land kann innerhalb der Frist Bedenken erheben; ein Ein-
spruchsrecht wird hierdurch nicht begründet. 
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Artikel 14 
 

 
(1) Kirchensteuergesetze und –verordnungen werden 
dem Land vorgelegt. Das Land kann Einspruch erheben, 
wenn 
 

a) durch sie die Einheitlichkeit der Kirchensteuerordnun-
gen der Kirchen beeinträchtigt wird, 
 
b) sie nicht mit den staatlichen Steuerbestimmungen in 
Einklang stehen. 

 
Im übrigen gelten die Absätze 2 und 3 des Artikels 12 ent-
sprechend. 
 
(2) Bei der Festsetzung der Kirchensteuerhebesätze wer-
den sich die Kirchen maßgeblich davon leiten lassen, 
 

a) dass das Aufkommen an Kirchensteuern den notwen-
digen Bedarf der Kirche nicht übersteigt, 
 
b) dass durch die Höhe der Kirchensteuern die Leistungs-
fähigkeit der Steuerpflichtigen allgemein nicht überfordert 
wird, 
 
c) dass die Höhe der Kirchensteuern das Einkommens-
teueraufkommen nicht in einem mit den Interessen des 
Staates unvereinbaren Maße vermindert. 

 
Die Kirchen verständigen sich über eine einheitliche Höhe 
der von den Finanzämtern verwalteten Kirchensteuern. 
 
(3) Die Kirchensteuerhebesätze bedürfen der Genehmigung 
des Landes. Die Genehmigung darf nicht versagt werden, 
wenn 
 

a) der Kirchensteuerhebesatz den der Mehrheit der Lan-
deskirchen im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 
nicht übersteigt oder 

Artikel 16 
Kirchensteuer 

 
(1) Die Katholische Kirche ist berechtigt, nach Maßgabe der 
Gesetze von ihren Mitgliedern Kirchensteuern zu erheben. 
 
(2)  Die kirchlichen Steuergesetze und -verordnungen bedürfen 
der staatlichen Anerkennung. Sie kann ihnen versagt werden, 
wenn sie nicht mit den staatlichen Steuerbestimmungen in 
Einklang stehen. 
 
(3) Kirchensteuern werden nach Maßgabe der Gesetze durch 
die Finanzämter verwaltet. Die Katholische Kirche erstattet dem 
Land die durch die Verwaltung der Kirchensteuern entstehen-
den Kosten. Diese Entschädigung wird grundsätzlich in Höhe 
eines Anteils am Kirchensteueraufkommen festgelegt. 
 
(4) Die Verpflichtung Dritter, die Kirchensteuer zu erheben und 
abzuführen, richtet sich nach den Bestimmungen des Landes-
rechts. 
(5) Die Gemeinden oder Gemeindeverbände können die Ver-
waltung der örtlich erhobenen Kirchensteuern durch Vereinba-
rung mit den kirchlichen Stellen gegen Ersatz der entstehenden 
Kosten übernehmen. 
 
(6) Sofern die Katholische Kirche Kirchensteuern selbst verwal-
tet, können diese auf Antrag der Katholischen Kirche durch die 
Finanzämter und im Fall der örtlich erhobenen Kirchensteuern 
durch die Gemeinden oder Gemeindeverbände vollstreckt wer-
den. 
 
(7) Die Finanzämter und die Gemeinden oder Gemeindever-
bände geben den zuständigen kirchlichen Stellen im Rahmen 
des geltenden Rechts Auskunft in allen Kirchensteuerangele-
genheiten. Die kirchlichen Stellen wahren das Steuergeheimnis.

 

 
 
 
FinMin hat angeregt, Kirchensteuer entsprechend Art. 16 
des Vertrages mit der Kath. Kirche zu regeln. 
 
FinMin regt Modifizierung an, da u. a. „V-Listen“ nicht mehr 
geführt werden, Kirchensteuern von jur. Personen des Pri-
vatrechts sind verfassungswidrig. 
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b) die Kirchen nachweisen, dass die Höhe der Kirchen-
steuerhebesätze durch den notwendigen Bedarf bedingt 
ist. 

 
(4) Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn sie nicht bis zum 
Ablauf eines Monats nach der Vorlegung des Beschlusses 
ausdrücklich versagt wird. Gegen die Versagung der Ge-
nehmigung ist die Klage bei einem von den Vertragschlie-
ßenden zu benennenden Schiedsgericht gegeben. Artikel 12 
Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 gelten entsprechend. 
 
(5) Wer zur Kirchensteuer herangezogen ist, kann gegen 
die letztinstanzliche kirchliche Entscheidung das zuständi-
ge Gericht anrufen. 
 
(6) Die Kirchensteuern werden auf Antrag im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen. Das Land bestimmt die Voll-
streckungsbehörde. 
 
(7) Den Kirchen, Propsteien, ihren Kirchengemeinden und 
aus ihnen gebildeten Verbänden werden von den zuständi-
gen Staats- und Gemeindebehörden die Unterlagen mitge-
teilt, deren sie zur Durchführung der Besteuerung und für 
die Feststellung ihrer Anteile bedürfen. 
 
§ 12 (zu Artikel 14 Absatz 1 b) 
Es besteht Übereinstimmung darüber, daß durch diese Be-
stimmung vermieden werden soll, daß die Finanzämter und 
andere öffentliche Kassen bei der Einziehung von Kirchen-
steuern durch von den staatlichen Bestimmungen abweichende 
kirchliche Regelungen zusätzlich belastet werden. 
 
§ 13 (zu Artikel 14 Absatz 3) 
(1) Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe a bezieht sich nur auf die 
Festsetzung des Hebesatzes der nach der Einkommen- (Lohn-) 
steuer bemessenen Kirchensteuer. 
 
 (2) Bei der Berechnung der Mehrheit im Sinne des Artikels 14 
Absatz 3 Buchstabe a sind folgende Landeskirchen zu berück-
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sichtigen: 
Baden, Bayern, Braunschweig, Hannover, Hessen-Nassau, 
Kurhessen-Waldeck, Lippe, Oldenburg, Pfalz, Rheinland, 
Schaumburg-Lippe, Westfalen und Württemberg. Eine neue 
Vereinbarung nach der staatlichen Wiedervereinigung bleibt 
vorbehalten. 
 
 (3) Ein Kirchensteuer- (Umlage-)beschluß, durch den die Steu-
er als gleichmäßiger Zuschlag zu den Meßbeträgen der 
Grundsteuer bemessen wird, gilt als genehmigt, wenn der Zu-
schlag 15 vom Hundert der Meßbeträge nicht übersteigt. Än-
dern sich die Meßzahlen der Grundsteuer, so ist der allgemein 
genehmigte Kirchensteuersatz durch Vereinbarung zwischen 
den Kirchen und dem Land den veränderten Verhältnissen 
anzupassen; das gleiche gilt, wenn sich, z. B. durch eine neue 
Bewertung des Grundbesitzes, die Besteuerungsgrundlage 
dieser Steuer wesentlich ändert. 
 
(4) Das Recht der Kirchen, ein Kirchgeld auf örtlicher Basis zu 
erheben, bleibt unberührt. Ein Kirchensteuer- (Umlage-)beschluß, 
durch den die Erhebung eines Kirchengeldes bestimmt wird, gilt 
als genehmigt, wenn das Kirchgeld sich in einem Rahmen hält, 
der zwischen dem Land und den einzelnen Kirchen vereinbart 
wird. 
(5) Die Absätze 3 und 4 gelten sinngemäß auch für Kirchen-
steuern älteren Rechts, z. B. Pflugumlagen. Die Kirchen 
werden dem Land bis zum 31. Dezember 1958 eine Aufstel-
lung über Inhalt und Umfang der am 1. Januar 1957 in Kraft 
befindlichen Kirchensteuern älteren Rechts vorlegen. Die 
hierin enthaltenen Kirchensteuern gelten als genehmigt. 
 
(6) Die staatliche Genehmigung nach Artikel 14 enthält gleich-
zeitig die Vollstreckbarkeitserklärung. 
 
§ 14 (zu Artikel 14 Absatz 7) 
(1) Für die Mitteilung der Besteuerungsunterlagen sind wie 
bisher folgende Verfahren vorgesehen: 
 

a) Die Kirchengemeinden erhalten Einsicht in die V-Listen, 
in die Buchungsstreifen der Finanzkassen und in die 
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Lohnsteuerkarten. 
 
b) Die Finanzverwaltung gestattet, dass die zuständigen 
Beamten die Einzahlung an Kirchensteuern in freiwilliger 
Mehrarbeit gegen Bezahlung durch die auftraggebenden 
Kirchengemeinden feststellen und mitteilen. 
 
c) Die Finanzämter erteilen in Einzelfällen Auskünfte über 
die Besteuerungsgrundlagen von Kirchensteuerpflichtigen. 

 
(2) Die Gemeindebehörden verfahren für ihre Steuern ent-
sprechend. 
 
(3) Weiter gewähren die Staats- und Gemeindebehörden 
den Kirchen Einsicht in die Angaben über Konfessionszu-
gehörigkeit und in die Personenstandserhebungen. 
 
(4) Es besteht Übereinstimmung darüber, dass weitere 
Möglichkeiten des Beistandes vereinbart werden können, 
wenn infolge einer Änderung des Erhebungsverfahrens oder 
aus sonstigen Gründen die bisherigen Möglichkeiten für 
eine ordnungsmäßige Durchführung der Besteuerung nicht 
ausreichen. 
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Artikel 15 
 
(1) Die nach der Einkommen- (Lohn-)steuer bemessene Kirchen-
steuer und die Mindestkirchensteuer werden durch die Finanzbe-
hörden gegen Erstattung der entstehenden Kosten verwaltet; von 
Arbeitnehmern werden diese Kirchensteuern im Wege des Steuer-
abzuges vom Arbeitslohn erhoben. 
 
(2) Die Festsetzung und die Hebung der örtlich erhobenen Kirchen-
steuern können durch Vereinbarung zwischen Kirchengemeinde 
und politischer Gemeinde der letzteren gegen Ersatz der entste-
henden Kosten übertragen werden. 
 
§ 15 (zu Artikel 15 Absatz 1) 
(1) Diese Bestimmung verpflichtet die Finanzverwaltung des 
Landes und die Arbeitgeber nur zu ihrer Tätigkeit in dem bishe-
rigen Umfang. 
 
(2) Zur Mindestkirchensteuer gehört das in den Bereichen der 
Kirchen zentral erhobene Kirchgeld. Eine Änderung der Be-
zeichnung wird angestrebt. 
 
(3) Die entstehenden Kosten werden nach Vereinbarung mit 
einem einheitlichen Prozentsatz des durch die Finanzbehörden 
erhobenen Kirchensteueraufkommens abgegolten (Verwal-
tungskostenbeitrag). Dieser beträgt zur Zeit 4%. Die Kirchen 
sind damit einverstanden, dass das gesamte Aufkommen der 
von den Finanzämtern verwalteten Kirchensteuern in den Ge-
bieten der einzelnen Kirchen einheitlichen Konten zugeführt 
wird. 
 
(4) Es bleibt den Kirchen unbenommen, die Einziehung der Kir-
chensteuern wieder ganz durch ihre eigenen Einrichtungen vor-
zunehmen. Sollten sie danach erneut die Einziehung durch die 
Finanzämter wünschen, so kann diese nur im Einvernehmen mit 
dem Land eingeführt werden. 

  
 
Empfehlung FinMin: 
Kirchensteuer sollte entsprechend Art. 16 des Vertrages mit 
der Kath. Kirche geregelt werden. 
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Artikel 16 
 
 
(1) Die Kirchen und Kirchengemeinden sind berechtigt, von 
ihren Angehörigen freiwillige Gaben für kirchliche Zwe-
cke zu sammeln. 
 
(2) Jede Kirche kann alljährlich in ihrem Gebiet eine Haus-
sammlung zum Besten ihrer bedürftigen Gemeinden ohne 
besondere staatliche Ermächtigung veranstalten. Die Zeit 
der Sammlung wird im Benehmen mit dem Land festge-
setzt. 
 

Artikel 18 
Spenden und Sammlungen 

 
Die Katholische Kirche und ihre Einrichtungen sind berechtigt, 
bei ihren Mitgliedern und in der Öffentlichkeit freiwillige Gaben 
für ihre Zwecke zu sammeln. 
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Artikel 17 
 
 
Auf Landesrecht beruhende Gebührenbefreiungen des 
Landes und der Gemeinden gelten auch für die Kirchen, 
Propsteien, Kirchengemeinden und die aus ihnen gebildeten 
Verbände sowie für Anstalten und Stiftungen. 
 
 

Artikel 17 
Gebührenbefreiungen 

 
Auf Landesrecht beruhende Gebührenbefreiungen des Landes 
und der Gemeinden gelten auch für die Katholische Kirche, ihre 
Kirchengemeinden und die aus ihnen gebildeten Verbände, 
Anstalten und Stiftungen. 
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Artikel 18 
 
 
(1) Das Land zahlt an die Kirchen vom 1. April 1957 ab als 
Dotation für kirchenregimentliche Zwecke, als Zuschüsse für 
Zwecke der Pfarrbesoldung und –versorgung sowie zum 
Ausgleich der in Artikel 19 und 20 genannten Verpflichtun-
gen jährlich DM 2,9 Millionen (Staatsleistung an die evan-
gelischen Landeskichen). Der Betrag ist in seiner Höhe den 
Veränderungen der Besoldung der Landesbeamten anzu-
passen. Ein Verwendungsnachweis gemäß § 64a der 
Reichshaushaltsordnung wird nicht gefordert. Durch Verein-
barung der Kirchen untereinander wird der Anspruch auf die 
Staatsleistung auf die Kirchen aufgeteilt. 
 
(2) Für eine Ablösung gemäß Artikel 140 des Grundgeset-
zes für die Bundesrepublik Deutschland in Verbindung mit 
Artikel138 Absatz 1 der Verfassung des Deutschen Reichs 
vom 11. August 1919 bleibt die bisherige Rechtslage maß-
gebend. Das Land wird eine Ablösung nicht ohne Zustim-
mung der Kirchen durchführen. 
 
 
§ 16 (zu Artikel 18 Absatz 1) 
 
(1) Die Staatsleistung wird mit einem Zwölftel des Jahresbe-
trages jeweils monatlich im Voraus an die Geschäftsstelle 
der Kirchen gezahlt. 
 
(2) Die Anpassung an Veränderungen der Besoldung der 
Landesbeamten ist wie folgt vorzunehmen: 
 
1.Berechnungsgrundlage ist die Besoldung der Landesbe-

amten der Besoldungsgruppe A 2 c 2 (Eingangsgruppe 
des höheren Dienstes) im März 1957. 

2. Ausgegangen wird von dem Mittel zwischen Anfangs- und 
Endgrundgehalt der Besoldungsgruppe A 2 c 2 einschließ-
lich der 40%igen Zulage nach § 1 des Gesetzes zur Ände-
rung und Ergänzung des Besoldungs- und Versorgungs-
rechts der Landesbeamten vom 23. Januar 1952 (GVOBl. 

Artikel 19 
Staatsleistungen 

 
(1) Das Land Schleswig-Holstein zahlt wie bisher zur Abgeltung 
der Ansprüche des Erzbistums Hamburg auf Staatsleistungen 
nach Artikel 4 Abs. 1 und 3 des Vertrages des Heiligen Stuhles 
mit dem Freistaat Preußen vom 14. Juni 1929 weiterhin einen 
jährlichen Gesamtbetrag als Staatsleistung. Die Staatsleistung 
beträgt im Jahr 2008 insgesamt 190.000 € (in Worten: einhun-
dertneunzigtausend EURO). Ändert sich die Besoldung der 
Beamtinnen und Beamten im Landesdienst, so ändert sich die 
Staatsleistung entsprechend. 
 
(2) Für eine Ablösung gemäß Artikel 140 des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutschland in Verbindung mit Artikel 
138 Absatz 1 der Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. 
August 1919 bleibt die bisherige Rechtslage maßgebend. Das 
Land Schleswig-Holstein wird eine Ablösung nicht ohne Zu-
stimmung der Katholischen Kirche durchführen. 

 

 
 
 
Empfehlung FinMin: 
„Reichshaushaltsordnung“ durch „Landeshaushaltsordnung“ 
ersetzen und Währungsumstellung berücksichtigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empfehlung FinMin: 
Über Vereinfachung bzw. Aktualisierung der Berechnungs-
grundlagen verhandeln. 
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Schl.-H. S. 19) und § 7 des Dritten Gesetzes zur Änderung 
und Ergänzung des Besoldungs- und Versorgungsrechts 
der Landesbeamten vom 28. Oktober 1953 (GVOBl. Schl.-
H. S. 135) und der nichtruhegehaltfähigen Zulage zum 
Grundgehalt in Höhe von 15 vom Hundert nach dem Rund-
erlaß vom 8. März 1956 – Bes. 201 – 19 II/42 – (nicht veröf-
fentlicht), dem Wohnungsgeldzuschuß der Tarifklasse III, 
Ortsklasse B, für einen Beamten mit zwei zuschlagpflichti-
gen Kindern und einem Kinderzuschlag in Höhe von 120 
vom Hundert des Jahresbetrages für ein Kind von 
13 Jahren. Das ist im März 1957 ein Zwölftel von 12.174 
DM = 1.014,50 DM. 
 

3. Die Staatsleistung wird in dem gleichen Verhältnis erhöht 
oder vermindert, in dem sich die Besoldung gegenüber 
der gemäß Ziffer 1 und 2 festgestellten Besoldung erhöht 
oder vermindert. 

 
(3) Für Kataster- und Naturalleistungen wird ein Betrag von 

48.000 DM angesetzt, für die Baulast des Domes Schles-
wig ein Betrag von 40.000 DM. 

 
(4) Die Versorgungsbezüge für die ehemaligen Kirchenbe-

amten bzw. deren Hinterbliebene werden wie bisher von 
den Staatsleistungen vor deren Auszahlung abgezogen. 
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Artikel 19 
 
(1) Das Land überträgt das Eigentum am Schleswiger Dom 
mit den Nebengebäuden Süderdomstraße 11, 11a und 13 
auf die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-
Holsteins. Hierbei wird Grunderwerbssteuer nicht erhoben; 
das gleiche gilt für eine etwaige Weiterübertragung auf die 
Domgemeinde, wenn das Eigentum innerhalb von fünf Jah-
ren nach dem Inkrafttreten dieses Vertrages übergeht. 
 
(2 Das Land überträgt seine Rechte an den zum Prediger-
seminar Preetz gehörenden Gebäuden auf die Evangelisch-
Lutherische Landeskirche Schleswig-Holsteins. 
 
(3) Das kirchliche Nutzungsrecht an Kapelle und Sakristei 
des Klosters Cismar bleibt in dem bisherigen Umfang erhaI-
ten. 
 
(4) Die bisherige Baulast des Landes für den Schleswiger 
Dom und das Predigerseminar Preetz wird durch Artikel 18 
abgelöst. 
 
§ 17 (zu Artikel 19 Absatz 1) 
Die Bauaufsicht über den nach diesem Vertrag auf die E-
vangelisch-Lutherische Landeskirche Schleswig-Holsteins 
übergegangenen Dom zu Schleswig wird weiterhin unent-
geltlich durch das Landesbauamt in Schleswig durchgeführt.
 
 

  
 
Empfehlung FinMin: 
Landeshaushaltsordnung und Währungsumstellung auf-
nehmen. 
 
Abs. 1, 2 und 4 sind erledigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FinMin empfiehlt Aktualisierung 
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Artikel 20 
 
(1) Die Kirchen stellen das Land von allen Verpflichtungen 
zu Geld- und Sachleistungen an die Kirchengemeinden, die 
Pfarr- und Küsterstellen, insbesondere von denen zur bau-
lichen Unterhaltung von Gebäuden frei. 
 
(2) Die bisherigen Verpflichtungen des Landes werden 
durch Artikel 18 abgelöst. 
 
 
§18 (zu Artikel 20 Absatz 1) 
 
(1) Das Land darf ohne Zustimmung der Kirche Verpflich-
tungen, von denen es freizustellen ist, weder gerichtlich 
noch außergerichtlich in irgendeiner Weise anerkennen. 
Wird das Land wegen der genannten Verpflichtungen in 
einen Rechtsstreit verwickelt, so wird es der Kirche alsbald 
den Streit verkünden und ihr Einsicht in seine Unterlagen 
über den Prozeßstoff gewähren. Die Prozeßkosten sind 
dem Land zu erstatten. 
 
(2) Die Kirchen werden sich um den Abschluß von Verträ-
gen mit den Berechtigten bemühen, durch die das Land aus 
seinen Verpflichtungen gegenüber den Berechtigten entlas-
sen wird. 
 
(3) Unberührt bleiben die vertraglichen Ansprüche der Kir-
che Lübeck aus Anlaß des Wiederaufbaues des Domes und 
der Marienkirche. 
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Artikel 21 
 
Anleihen der Kirchen, Propsteien, Kirchengemeinden und 
der aus ihnen gebildeten Verbände im Sinne des Artikels 74 
des Preußischen Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuch bedürfen der staatlichen Genehmigung. 
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Artikel 22 
 
 
(1) Die im Eigentum der Kirchengemeinden stehenden 
Friedhöfe genießen in demselben Umfang wie die Kommu-
nalfriedhöfe den staatlichen Schutz. 
 
(2) Die Kirchengemeinden sind berechtigt, neue Friedhöfe 
anzulegen. 
 
(3) Die Friedhofsgebühren werden auf Antrag im Verwal-
tungszwangsverfahren eingezogen. Das Land bestimmt die 
Vollstreckungsbehörde. 
 

Artikel 15 
Kirchliche Friedhöfe 

 
(1) Friedhöfe der Katholischen Kirche unterstehen demselben 
Schutz wie kommunale und andere öffentliche Friedhöfe. Staat-
liche Maßnahmen, die kirchliche Friedhöfe betreffen, werden 
mit der Katholischen Kirche abgestimmt. Satz 2 gilt nicht für 
polizeiliche Maßnahmen; diese sollen im Benehmen mit der 
Katholischen Kirche getroffen werden. 
 
(2) Die Katholische Kirche hat das Recht, im Rahmen des gel-
tenden Rechts neue Friedhöfe einzurichten und bestehende 
Friedhöfe gegebenenfalls zu erweitern, zu verändern sowie zu 
betreiben und zu schließen. Das Erzbistum Hamburg stimmt 
sich darüber im Einzelfall mit der zuständigen Behörde ab. 
 
(3) Die Träger von Friedhöfen der Katholischen Kirche können 
eigene Benutzungs- und Gebührenordnungen erlassen und 
öffentlich bekannt machen. Die Friedhofsgebühren werden auf 
Antrag im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. Das Land 
Schleswig-Holstein bestimmt die Vollstreckungsbehörde. 
 
(4) Bei der Bestattung haben im Rahmen des geltenden Rechts 
die in der Gemeinde verstorbenen Mitglieder der Katholischen 
Kirche Vorrang. 
 
(5) Die Katholische Kirche hat das Recht, auf kommunalen und 
anderen öffentlichen Friedhöfen Bestattungsfeiern und sonstige 
Gottesdienste abzuhalten. 
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Artikel 23  
 
 
(1) Das Land gewährleistet den Kirchen, Propsteien, Kir-
chengemeinden und den aus ihnen gebildeten Verbänden 
sowie Anstalten und Stiftungen das Eigentum und andere 
Rechte an ihren Vermögen im Umfange des Artikels 140 
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland in 
Verbindung mit Artikel 138 Absatz 2 der Verfassung des 
Deutschen Reichs vom 11. August 1919. 
 
(2) Die Landesbehörden werden bei Anwendung enteig-
nungsrechtlicher Vorschriften auf kirchliches Eigentum im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die kirchlichen 
Belange berücksichtigen. Beabsichtigen die Kirchen in Fäl-
len der Enteignung oder der Veräußerung kirchlicher 
Grundstücke zur Vermeidung der Enteignung Ersatz-
grundstücke zu erwerben, werden die Landesbehörden 
ihnen Genehmigungen, die nach besonderen Vorschriften 
des Grundstücksverkehrs erforderlich sind, im Rahmen der 
geltenden gesetzlichen Bestimmungen in gleicher Weise, 
wie anderen Personen erteilen. 
 

Artikel 13 
Kirchliches Eigentumsrecht 

 
(1) Das Land Schleswig-Holstein gewährleistet der Katholi-
schen Kirche, ihren Kirchengemeinden, Anstalten und Stiftun-
gen und sonstigen rechtsfähigen Vermögensträgern das Eigen-
tum und andere Rechte gemäß Artikel 140 des Grundgesetzes 
für die Bundesrepublik Deutschland in Verbindung mit Artikel 
138 Absatz 2 der Verfassung des Deutschen Reichs vom 
11. August 1919. 
 
(2) Bei der Anwendung enteignungs-rechtlicher Vorschriften 
wird das Land Schleswig-Holstein die Belange der Katholischen 
Kirche berücksichtigen und im Falle eines Eingriffs bei der Be-
schaffung gleichwertiger Ersatzgrundstücke behilflich sein. 
 
(3) Den Bedarf an Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten des jeweils anderen werden die Vertragsparteien an-
gemessen berücksichtigen. 
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Artikel 24 
 

(1) Im Verfahren vor den Kirchengerichten und in förmli-
chen Disziplinarverfahren gegen Geistliche und Kirchenbe-
amte sind 
 1. die Kirchengerichte berechtigt, Zeugen und Sachver-

ständige zu vereidigen, 
2. die Amtsgerichte des Landes verpflichtet, Rechtshilfeer-
suchen stattzugeben. 
 

(2) Dies gilt nicht für Verfahren wegen Verletzung der Lehr-
verpflichtung. 
 
§ 19 (zu Artikel 24 Absatz 1) 
Der den Eid Abnehmende muß die Befähigung zum Rich-
teramt haben. 
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Artikel 25 
 

 
Die Kirchen werden der Erhaltung und Pflege denkmals-
wichtiger Gebäude nebst den dazugehörenden Grundstü-
cken und sonstigen Gegenständen ihre besondere Auf-
merksamkeit widmen. Sie werden Veräußerungen oder 
Umgestaltungen nur im Benehmen mit den Stellen der 
staatlichen Denkmalpflege vornehmen. Sie werden dafür 
sorgen, dass die Kirchengemeinden und die der kirchlichen 
Aufsicht unterstehenden Verbände entsprechend verfahren. 
Im übrigen finden auch auf den kirchlichen Bereich die Vor-
schriften eines etwa zu erlassenden Denkmalschutzgeset-
zes Anwendung, soweit die Kirchen nicht im Benehmen mit 
dem Land eigene Vorschriften erlassen. 

Artikel 14 
Denkmalpflege 

 
Die Katholische Kirche und das Land Schleswig-Holstein tragen 
gemeinsam Verantwortung für den Schutz und den Erhalt der 
kirchlichen Denkmale. Kirchliche Denkmale im Sinne dieses 
Vertrags sind Denkmale mit kultischer Funktion (res sacrae) 
sowie durch diese geprägte Ensembles. Die Katholische Kirche 
wird der Erhaltung und Pflege kirchlicher Denkmale ihre beson-
dere Aufmerksamkeit widmen. Sie wird Instandsetzungen, 
Veränderungen, Vernichtungen und Veräußerungen nur im 
Benehmen mit den Stellen der staatlichen Denkmalpflege vor-
nehmen. Sie wird dafür sorgen, dass die Kirchengemeinden 
und die der erzbischöflichen Aufsicht unterstehenden juristi-
schen Personen entsprechend verfahren. Im Übrigen finden 
auch auf den kirchlichen Bereich die Vorschriften des Denkmal-
schutzgesetzes Anwendung, soweit der Erzbischof von Ham-
burg nicht im Benehmen mit dem Land Schleswig-Holstein 
eigene Vorschriften erlässt. 
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Artikel 26 
 
Die landesrechtlichen Vorschriften über nicht mit Lasten 
verbundene Patronate werden, soweit sie staatliche Nor-
men sind, aufgehoben. Dasselbe gilt für die mit Lasten ver-
bundenen Patronate, sobald die Beteiligten sich über die 
Ablösung der Lasten geeinigt haben, die Ablösung auf 
Grund landesgesetzlicher Regelung stattfindet oder der 
Patron von den Lasten freigestellt wird. 
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Artikel 27 
 
Die nach Artikel 17 Absatz 1 des Preußischen Staatsgeset-
zes betreffend die Kirchenverfassungen der evangelischen 
Landeskirchen vom 8. April 1924 (Gesetzsammlung Seite 
221) der Staatsbehörde obliegenden Aufgaben gehen auf 
die obersten Verwaltungsbehörden der Kirche über. 
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--- Artikel 20 
Meldewesen 

 
Der Katholischen Kirche werden zur Unterstützung eines eige-
nen Meldewesens nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Daten aus dem 
Melderegister gebührenfrei übermittelt. 
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--- Artikel 21 
Parität 

 
Gewährt das Land Schleswig-Holstein anderen Religionsge-
meinschaften über diesen Vertrag hinausgehende Leistungen 
und Rechte, werden die Vertragsparteien gemeinsam prüfen, 
ob wegen des Grundsatzes der Parität Änderungen dieses 
Vertrages sachgerecht sind. 
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Artikel 28  

 
Die Kirchenleitungen und die Landesregierung werden eine 
etwa in Zukunft zwischen ihnen entstehende Meinungsver-
schiedenheit über die Auslegung dieses Vertrages auf 
freundschaftliche Weise beseitigen. 

 

Artikel 22 
Freundschaftsklausel 

 
Die Vertragsparteien werden zwischen ihnen in Zukunft etwa 
entstehende Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung 
oder Anwendung dieses Vertrages auf freundschaftliche Weise 
ausräumen. 
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--- Artikel 23 
Geltung anderer Verträge 

 
Das Konkordat zwischen dem Heiligen Stuhl und dem Deut-
schen Reich  vom 20. Juli 1933, der Vertrag des Freistaates 
Preußen mit dem Heiligen Stuhl vom 14. Juni 1929 und der 
Vertrag zwischen dem Heiligen Stuhl und der Freien und Han-
sestadt Hamburg, dem Land Mecklenburg-Vorpommern und 
dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung von Erzbis-
tum und Kirchenprovinz Hamburg vom 22. September 1994 
bleiben unberührt. 
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Artikel 29 
 
 
(1) Dieser Vertrag soll ratifiziert und die Ratifikationsurkun-
den sollen in Kiel ausgetauscht werden. Er tritt mit dem 
Tage ihres Austausches in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages 
treten die seinen Bestimmungen entgegenstehenden Vor-
schriften außer Kraft, insbesondere das Preußische Staats-
gesetz betreffend die Kirchenverfassungen der evangeli-
schen Landeskirchen vom 8. April 1924 (Gesetzsammlung 
Seite 221). Es verbleibt jedoch bis zu anderweitiger bun-
desgesetzlicher Regelung bei der Zuständigkeit der Verwal-
tungsgerichte und nach Maßgabe des Artikels 27 dieses 
Vertrages bei der Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden 
für die Entscheidung über öffentlich-rechtliche Verpflichtun-
gen zur Aufbringung der Baukosten für Neu- und Repara-
turbauten bei Kirchen-, Pfarr- und Küstergebäuden, wenn 
die Küsterei mit der Schule nicht verbunden ist, sowie über 
die Verteilung derselben auf Kirchengemeinden, kirchliche 
Verbände und Drittverpflichtete gemäß Artikel 17 Absatz. 2 
bis 4 und 7 des im Satz 1 genannten Gesetzes. 

 

Artikel 24 
Inkrafttreten 

 
(1) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation. Die Ratifikationsur-
kunden werden so bald wie möglich ausgetauscht. Der Vertrag 
tritt am Tage nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in 
Kraft. 
 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Vertrages treten die seinen 
Bestimmungen entgegenstehenden Vorschriften außer Kraft. 
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Kiel, den 23. April 1957. 
 

Für das Land Schleswig-Holstein 
gez. Kai-Uwe v. Hassel 

Ministerpräsident 
 

Für die Evangelisch-Lutherische 
Landeskirche Schleswig-Holsteins 

 
gez. D. Wilh. Halfmann 
Bischof 
 
gez. Dr. Oskar Epha 
Präsident des Landeskirchenamtes 

 
Für die Evangelisch-Lutherische Kirche 

in Lübeck 
 

gez. H. Meyer 
Bischof 
 
gez. Werner Göbel 
Oberkirchenrat 

 
Für die Evangelisch-Lutherische 

Landeskirche Eutin 
 

gez. Kieckbusch  
Landespropst 
 
gez. de Beer 
Mitglied des Landeskirchenrats 

Geschehen zu Kiel, am 12. Januar 2009, in zwei Urschriften, 
jede in deutscher und italienischer Sprache, wobei jeder Wort-
laut gleichermaßen verbindlich ist. 
 
 

Für das Land Schleswig-Holstein 
 
 
 
 

Peter Harry Carstensen 
Ministerpräsident 

 
 
 

Für den Heiligen Stuhl 
 
 
 
 

Erzbischof Dr. Jean-Claude Périsset 
Apostolischer Nuntius in Deutschland 
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Anpassung des Staatskirchenvertrages von 1957 
zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den Evangelischen Landeskirch
 
Zeitplanung (Stand: 13. Mai 2009) 
 
Mai/Juni 
2009 

Vorbereitende Gespräche auf Arbeitsebene 
 

Juli 2009 Unterrichtung des Kabinetts und des Landtags 
 

Aug. 2009 Offizieller Auftakttermin mit MP, weiteren Kabinettsmitgliedern und d
Kirchenleitung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche (
 

Sept./Okt. 
2009 

Gespräche mit der Kirchenleitung unter Leitung des Ministerpräside
der Option der Aufnahme von Vertragsverhandlungen 
 

15.11.2009 Zuleitung des Vertragsentwurfs an das Gesetzgebungsreferat zur 
Normenprüfung 
 

21.11.2009 Mitteilung an Landtagspräsident nach dem Parlamentsinformationsg
 

05.12.2009 Anmeldung der Kabinettsvorlage bei StK 202 
 

15.12.2009 Vorabunterrichtung der Landtagsfraktionen 
 

18. bis 
20.12.2009 

Erstellung der Kabinettsvorlage 

21.12.2009 Einleitung der Mitzeichnung (Frist: 10 AT) 
 

10.01.2010 Ende der Mitzeichnungsfrist 
 

15.01.2010 Abgabe der Kabinettsvorlage bei StK 202 
 

15.01.2010 Sprechzettel für CdS und MP 
 

18.01.2010 Staatssekretärsbesprechung 
 

19.01.2010 Kabinettsbefassung (Zustimmung zur Vertragsunterzeichnung und z
Gesetzentwurf) anschl. Zuleitung an den Landtag mit MP-Schreiben
 

22.bis 
26.01.2010 

Vertragsunterzeichnung durch MP und Kirchenleitung (§ 1 Abs. 1 Nr
§ 3 PIG - Landtagsunterrichtung 4 Wochen vor Vertragsunterzeichn
 

24.bis 
26.02.2010 

Ggfs. Erste Lesung im Landtag (xx. Tagung) 

1. bis 
27.03.2010 

Ggfs. Ausschussberatungen 

28.bis 
30.03.2010 

Ratifizierung im Landtag (xx. Tagung) 
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